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AUS;Z'UG:-AUS DEM: PROTOKOLL DES'HEGlERUN.GSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

I •• .' .. K~ntona!es 
· Amt für Raumplanung .. . . .. . .. 

E 2 5. MRZ.1980 

kf 
i 'a//1 - I . . . 

VOM 

: -.·\·:, i. •.. 

21. März 1980 Nr •. 1385 

·. 11~r!'..pariz Jilick·i~t.,. ~e.:n@ntlm1_str::asse .. 546vi J}ret?~enbach 9 er-heb t 
rillt" ',Schreiben Vom 28. Dezember 1979 beim Regierungsrat Be- 
. : .-·:· .·· : ·. . . . ' . .- ... : . . : ·-_. ·:· -·. ,. . . ,·:·.. . . . -_ . . . . . .\,._. . 

schwerde gegen den Entscheid de~ Gemeinderates Gretz~hbach vom 
18. Dez,errilier '1979, eröffn,et. am 2o'.~-; Dezember' 1979, mi -f· welchem 
se Ine Be schwer-de ,gegen den' :11Zori'en...;~ Strassen- und :Baulinienpfan 

·Oberdorf,· Umzonung W3 :in. W2" abgelehnt wurde. 
.. . . . 

' Der. Regd er-ung sr'a t ste1'1 t fest und zieht in Erwägung: 
• • •• • f • ~..:.~~- • --- •• ~· 

~ _:. . . 

. t: i 
.-J.I 

I . 

1. Der p-,e_m,einderat.,-,~er E-inwohne,:rgemeinde GrBtzenbaq~:, lie.s.~ am 
16. November 1979 im Niederämter-Anzeiger folgendes Inserat 
publizieren: 

"Oef'f'errt'Ld.che Planatif1JJtge · · 
Mit --Beschluss· des Gemeinderates vom'' 
1.3. November 1979 ge Lang't, ,deJ? .. · · 

Zonen->;" Strassen- und BaUlinieriplan 
Obendor-f, ., Umzonung W3: .Ln W2 ••••• 
zur' ö'ffenilfchen Auflage · ••••• fi 

~ .. ' .·_,/.f.ft 

Herr Wicki erhob fristge;rEzsht .wegen form_el:ler Mäpgel, gegen 
c;L~n Nutzungsplßn Einspra~he„ weJ~he.vom Gemeinderat.apgewiesen 
wurde. 

2. Mit seiner· Beschwerde gegen dieseri Entscheid ;~tr.§l.Rt·'.Herr 
Wi:cki, di~ P'Lanauf'Lage-rae L nochmals dur-chzuführ-err und die 
Baulinie der SengenthäJJstrasse, an -welche seih Grundstück 

··GB Nr. -s39 anstöss•ffris'eii· um 1,5 m'nach -Süden zu' ver schf eben, 

. ; . ~ ' ~ .. ·:· ... 

\ 2634H00000-'979 
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Er E..§grün~t seine Begehren im wesentlichen mit dem Hinweis~ 
in der Publikation sei die Aufhebung der bestehenden beson 
deren Vorschriften für das umzuzonende Gebiet nicht erwähnt 
worden. Auch die Reduktion der Baulinie für die Jiühlacker 
§_~§~ sei aus der Publikation im Anzeiger nicht ersieht- 

,;' ;,·J.iich··gewesen. 

Die Vorschriften seien schon seinerzeit - b~i der Auflage 
des jetzt zu ändernder Planes -~ missachtet worden, -~eshalb er 

. '.· r; . . . . ~ . . . . , - ·. . - - - . - . . - - ., - . . ·: . 
·sich - so Herr Wicki - gegen die Verschiebung der Baulinie 
der- Se~i~riJhali:;t!:'~SS§, .nicht habe wehren können. '.Er ver-Lange 

).,Y d~shalb heute deren Verschiebung· um i1 5 m nach Süden. . 
• 1 :- • • • ; ' • , .: •• , t· :-_;: _.. .. ~ 1 

-.}~, Pe;r G~JJl~incl.e.rat ]22..@,!fagt.in seärien Ve:r:p,ehmlc1_~~;ung Abwe~:qµpg 
der Beschwerde 1 .. .sowe i t. darauf einzutreten sei. Die Baulini-e ... · ·.,.. ., ·. . ·. ·. . _, .. , .. _.,, 

der Sengenthalstrasse könne nicht Gegenstand dieser_ Beschw~rde 
.. ' :-· ... ' .. _ ... :. ·. '··, ;. ,•, , .... , . ' . ' ' ' ··-. . ·.-- :rcr··, ·, r"·. . ,: : 

sein, weil die errt.spr-echeriden l~hbrin'g'en von Hefrn Wlcki. neu 
seien und der betreffende Plan längst rechtskräftig sei. 
Bei der Auflage des angefochtenen Planes über die Umzonung 
Oberdorf seien keiri~,;Verfahrensfehler\ gemacht, ·worden.,·_<: 

'-' 
. ( ~ .. 
.i ·_· . 

II. ·-·l: 

1. Nach § 16 Absatz 1 BauG kann w~hr_en<i,:<:ler 1\uf10:_gefrist jeder 
mann, der durch eiA1=n Nuit;zµn,gs1:üan:, berührt. -;ist und an dessen 
Inhalt ein schu't.zwür-dd.ge's Interesse ha t, beim Geme1nderat 
Einsprache erheben.,, Das Grundstück des, Be schwer-de führ-er-s , 

' '. ' ,. ,, . ~ . . '•, 

auf dem sein Wohnhaus steht, wird vom·Geltung~bereich des 
angefochtenen Planes nicht erfasst, es'liegt. ~~f d~r nördli 

.F-:chen.:'-ff(?ite der< Se:fngenthalstrasSe. ·. Dennoch' ist der Beschwerde 
:1 _; • führe~ ·durch dfe Umzorrung auf der süd;l'ichen; Seite der Strasse 

berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an der'Vbrnahrne 
,iOdf:f .Unterlass~g~:P.i~se:r Ma,ssnahme. :Er i~rt: .;l;nsofern zur 
_ ~~8.9:~W~f~!?führu~gul,egitim:i.ert •J pagegen _ J.St,-.;seir,i~ Legitimation 

.,, ~1;1: y~,rnqtnen bczügj.Lch .. der , J\~p9-erung; der, {3$.ulJr;iie· an der - . . . '· ., t.. J, ••.• ' .; •.. · .•• 1 • -·. ~-· • • •• ·' •.. ' - • .• • ~- . • ' ' • . - • • 

,r.,·,.· - ',;:_:·,,_ 
Brüb,la_cke:rstrasse .,-:.Dµrqn dd.e se. Planungsmassnahmen ist Herr 
_, ' . . ... : ,. ·- . . . . ' .. .. .. ·- ' . . . . . ~ . . . . . . . . . 

1.rlicki nicht mehr betroffen als irgend ein anderer Bürger von 
Gretzenbach1 der nicht Anstösser dieser Strasse ist. Aber 
selbst wenn auf die Beschwerde in diesem Punkt einzutreten 
wäre, müsste sie nach den nachfolgenden Erwägungen abgewiesen 
werden. 
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"Nicht · ~~:rizütrete31 ist auf den Antrag, die: 'Baulinie der Sengenthal 
: s'tr-aase sei '.zu änder-n ,' Zwar wird die südliche Bauf.Lnf,e der 

' . 
Sengenthalstrasse vOm Geltungsbereich des Planes erfasst, 
womit dieser Antrag Lm vorliegenden Verfahren·· grun:ds'ät'flich 
zulässig· wäre. Indessen hat es der 'Beschwerdeführer unterlassen, 
dieses Rechtsbegehren·;:bJr'ei ts bei der Vörin:stanz vorzubringen. 
Die im Verwaltungsverfahren,• gel t ende Unt.er-suctrungsmaxfme vermag 
diese Unterlassung nicht zu heilen,· zumal nichts für eine 
Ver-gr ö s ser-ung des Baulirilenabstandes spricht und der Beschwerde 
führer seinen Antrag auch nicht begründet. Zudem erweist sich 
die Beschwerde in. diesem· Punkt insofern als widersprüchlich, 
.. .. •.· .. •-· ., . .. . .,., ·-·, . . . 

alsHerr Wicki einerseits die Neuauflage des Nutzungsplanes 
verlangt und ander-sef.+s eine materielle Aenderung. Den 
Antrag auf Verschieburig::d~r genannten Baulinie könnte er - und 

· ·zwir beim Gemeinderat'. J lediglich. stellen;. wenn der Plan 
· · •· be i. Gutheissung der vorliegenden Beschwerde nochmals auf 

gelegt werden· müsste.•· 
.·,-. ·\··· 

2~ · Die Aenderung des Bebeuung ap'Lane s vom 14., Febr-uar 1975 umfasst 
; : . . - _ ...... 

eine Abzopung von der drßigeschossigen Wohnzone in eine zwei- 
- .. :. . . . . . -·1_!•:_ . . .. · ... ' . ,. . • 

geschossige, damit den Verzicht auf gewis,se Sondervorschriften, 
.. weiche ~islang in diese~''Gebi.et Gelt~g haben. Der Beschwerde 

führer ist der Ansicht, dieser Umstand hätte in der Aus 
schreibung ausdrücklich erwähnt werde:n müssen, weshalb eine 
nochmalige Publikatiori0riötig se.i. Damit dringt er nicht durch: 
Zunächst ist riicht einiuseheri9 inwiefern der Beschwerdeführer 
durch die angebliche Unt~rlassung beschwert sein soll. Er 
hat ja innerhalb derEinsprachefrist die massgeblichen Plan 
unterlagen eingesehen, die Auswirkungen der Umzonung, ins 
besondere den ·wegfall der Sonderbau~rorschriftön festst~llen 
können und er hat schliesslich·auch Einsprache erhoben. Dass 

·. er dabei allerdings .nf.ch't materielle Gesichtspunkte vOr';;_ 
brachte, ·sondern lediglich formelle Verfahrensfehler rügte, hat 
er zu vertreten, eine Urrt.er-Laaeung', . df.e nun nicht nachträglich 
durch ein neues Verfahren wieder<gut'zu machen' Ls+, Eswär-e 
ihm unbenommen gewesen, eventualiter materielle Anträge zu 
stellen, für den Fall, dass er mit seinen formellen Anträgen 
nicht durchdringen würde. Abgesehen davon bleibt festzu 
stellen, dass die Publikation nicht mangelhaft war. Eine 
Planungsmassnahme wie eine Aufnahme von Land in die Bauzone, 



•. eJr:i;e .I=tµck:zpnungt e i.ne Abzonung oder Umzonung z Leh t immer Rechts 
wir~{ungen mi, t sic,h, ,,._,elche •aus·· der Pub'Li.ke t.Lon nicht alle . ~. ' -- . . . . . . .. ., . . .. •' ... 

, e:r,s;Lc.ht:Li.ch -s Lnd . oder- ,~rs,tcbtld.ch sein können, · Es liegt am 
•. Bürger,. sich über diese. Au1;3wi:rkungen ins Bild zu setz.en. Diese ....... ; .. ·. ·' ;., - . . - . . ·_, .. -·- 

- _ . , Mögl4-cl;lke;i. t bestand- aber Lm vor-Ld egendcn fall, zumal· der 
'I'_ ;_, •• :·:·.,_ •. !, . . ... • • • . • . • 

.,.,. -· 
,· J. 

., . ) '. . ·. 

. .Beachwer-de führ-er- nichts gegente.:!-.lige$r:· ,p,.ehauptet.:. Ander-s würde 
; der Fall liege 1 wenn. der Bürger::. durch die, Pu1:rlikation>getäuscht 
. wür'd e 1 so . wenn das Gebiet . der, P'Lanung sma s snahme. :i'alsch' angegeben 

.- .- .. wür-de 1 oder wenn .e twa vorliegend, entgegen der-iPublikation statt 
auf W2 auf Wl. abgezont . worden wäre usv , .Ef.ne 'I'äu schung liegt 

._·•aber hier nicht vor. Das glE)Jche gilt für die .Er age 1 ob die 
.Aenderung. der Baultn~e- an q.er Bühlaqkerstrasse c1usdrücklich 
hätte_ erwähnt wercl~n.r:~üssen_. Abgesehe:q vom Ums'tand ; dass dem 

.. .Be schwende.rühr-er- hier .dd,e Legi timat±ori abgeht, bleibt ;fest 
.zuha L +en , dass .. die Her-abaet.zung der genannten Baulinie .Lm 
_)._)_'_ .. •.• . ..... . ..... 

dd.r-ekt en Zusammenhang mit der Abzonung s t.eh't 1 .also ,eine Rechts 
wirkung darstellt, die sich aus der- Abzonungrengf.b t , rAuch hier 
liegt keine Täuschung vor •. Schliessli.ch bleibt festzustellen, 

, ··: ·. \ · , -; _ ~r-; .. ( •, ·. . · · ··, · - . !" :· · ·· :· •·. · · · _; ( · -· i ~;- i_; . · _. · ' - : · f {_,. ·;_: ·. , _- ~ ·: ; . . ··, 
dass·· sich 'aus den Akten keine Anhaltspunkte ergeben, dass der 

: .'· :. ::•· rf._··-:~?1·.: ... :·\ -·:~·1:• :·,~ = ·- .. _:·,·.'._-:··.-. 

vOm Beschwerdeführer zitierte Chef des .Rechtsdienstes des Bau- 
. ·: .. , . ,.,,. ··.·1- ! . . . ·,· 

Departemerites in dieser- Angelegenheit einen anderri,standpunkt 
vertreten hätt&. 

';·_,,\. 

.. ;'' .. ~' . 
Eine neue Publikation zu verlangen, Jld,ffsse zudem - auch wenn 
man der. Ar-gumen+at.Lon de.s.i Be schwer'def'ühner-a noch fCDlgen könnte - 

·• •. E?t:nem,. über sp.i.bz t.en Fo;rmalismus gas-Wort:•peden. Es .. ist .näm'Lf.ch 
. l:1i,c.ht einzusehen, we.Lche, be!;'echtigten lntE?,ressen der -Bcschwer-da 
fi.f}}re:r geg~n die Abzonung. _µn.d,(die: Rücknahme -der' Baulinie an 
der Büh.Iacker-s.br-as se ::ins; felsi f:Uhren könrrte, . Die Ab?:ohung kann 

. ihpl gr-undaä tz.Lf.ch Jll..l_r V9:rteile -pringen und die Verkleinerung 
der _g_1:rnai;mten Baul:ini~ ber:ührrt;-,ihn ja nicht .•. Die Beschwerde ist 
insofern_ als tröl~ris'?h, Z\,t, betrachten, alsisie offenbar einzig 
w1d ~1lein den. Zw~ck ha::t9:,,,Q.iß F:r.13-ge ,<ier Bau.1inie an'..der Sengenthal 
strasse ip.och einma;lr. a~fw~:r;:t:E::?11, zu. kö:pr1en1 .. nachdem Herr Wicki es 
veq:,asst: hai;i entsprf=9he~de., ßßgeh:ren ,f'ristgemäss: zu. stellen. 

.-: ·,,-,; .. ·:. . . . ~ ·'· ... . . 

: 'j. 1.' : '.~':i '.· 

' ! ,:. [L , 

- .. ·:,J:·· 

·. ·~··. r-- \ 

'":C .. -:, '-·,<.·· ;. ,· 
'· ':• .: .... 

. .1 .. ·,-:. r .. 
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Die Frage, ob bei der seinerzei tigen Festl·egun.gen der. Baulinien 
an der Sengenthalstrasse formelle Peh'Ler- -begangen wur-den , ist . . -·- .... • . . . . 

vom Regierungsrat.bereits mit Regi,erungsratsbe_schluss Nr. 2150 
,.·]:)>, ' J~hi 5:.· ·April 1977 ~ufsichtsrechtli~h,abgeklärt worden. Sie 

kann nd.ch't auf dies~m ·wege nochma Ls - aufgerollt werden. . . . . . . .· 

-Entsprechend dem Ausgang _<;l,e's Ver-f'ahr-en s hat der Beschwerde" 
f'ühr er- di'e entsta~denen ·. I<~'sten ( 'f'~ki'.: ,E~tscheid.gcbühr) im 

Betrage von 150 Franken zu bezahlen. 

III. 

Die obigen Erwägungen zeigen, dass der Nutzungsplan im formell 
richtigen Verfahren erlassen worden ist. Da er auch in 
materieller Hinsicht zu keinen Beanstandungen Anlass gibt, 
kann er vom Regierungsrat gestützt auf§ 18 BauG genehmigt 
werden. 

Es wird 
beschlossen: 
·~""""""""' ==-== ,::,, 

1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2. Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Verfahrens (inkl. 
Entscheidgebühr) von 150 Franken zu bezahlen. 

3. Der Nutzungsplan "Zonen-, Strassen- und Baulinienplan Ober 
dorf, Umzonung W3 in W2" wird genehmigt. 

4. Die Gemeinde·hatdem kantonalen Amt für Raumplanung noch 
2 Pläne mit den Genehmigungsvermerken der Gemeinde bis 
30. Mai 1980 zuzustellen. 

5. Die Einvrohnergemeinde hat eine Genehmigungsgebühr von 
200 Franken und die Publikationskosten zu bezahlen. 

~J::lJ:?-er,,gem~inq~ Gretz~nb_ac)l 
Genehmigungsgebühr Fr. 200.-- 
Publikationskosten Fr_. 18 ._ -~ 

Fr. 218.-- (Staatskanzlei Nr. 327)Rch 

fra~z Wie~ G~enbac,h 
Verfahrenskosten und 
Entscheidgebühr Fr. 150.-- (Staatskanzlei Nr. 328)Rch 

---------- -------·--- 

Der Staatsscbreiber 

Mox(~f 
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.i. _ ::''." B,~t,i=D.epartem:ent-. ( 4!) 
Rechtsdienst ( 4 L La _ 

.- -~- Amt· für Rau'mplahürtg (4}, - m:i. t 1 geri. Plan 
-- ; 1_ ·; E~,i~p.zyerwali;,ung . {3): - -. - - · 

Ammannamt der Einwohnergemeinde, 5014 Gretzenbach, mit 1 gen. 
· · - Prah, ·cf o Lg t später); RECHNUNG · 
.Jfran::2,-Wiqki, Sengenthalstrasse 546, 50llj Gretzenbach, 

(EINSCHREIBEN/RECHNUNG) 
_ Amt_schreiberei Olten-Gösg~n.; mit 1 gen. Plan (folgt später) 
Am:tsblqtt, Publik~tiop q~s Disposi tivs _(Ziffer 3) _ 
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